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(4) Eine Verwendung von DM-West, die den Bestim
mungen der Absätze 1 bis 3 widerspricht, ist verboten.

§3

(1) Personen, die ihren Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt in Westdeutschland, Personen, die ihren 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Westberlin und 
alle anderen Personen, die ihren Wohnsitz oder stän
digen Aufenthalt nicht in der Deutschen Demokra
tischen Republik haben, sind berechtigt, bei. der Ein
reise in die Deutsche Demokratische Republik DM-West 
einzuführen.

(2) Die eingeführten DM-West sind den Grenzkon
trollorganen an der Staatsgrenze vorzuweisen.

(3) Die eingeführten Beträge an DM-West können 
ganz oder teilweise bei der Deutschen Notenbank, den 
von ihr beauftragten Kreditinstituten oder Wechsel
stellen gegen DM-DN umgetauscht werden.

(4) Außerdem ist es gestattet, Zahlungen in DM-West 
zu leisten, sofern dem Empfänger die Genehmigung zur 
Annahme von DM-West durch die zuständigen Organe 
des Staatsapparates erteilt ist.

(5) Bei Verlassen der Deutschen Demokratischen Re
publik sind die Beträge an DM-West, die während des 
Aufenthaltes in der Deutschen Demokratisdien Repu
blik nicht verbraucht worden sind, den Grenzkontroll
organen vorzuweisen. Diese Beträge können wieder 
ausgeführt werden.

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden auch Anwendung auf 
Personen mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in 
Westdeutschland und auf Personen mit Wohnsitz oder 
ständigem Aufenthalt in Westberlin hinsichtlich der in 
ihrem Besitz befindlichen ausländischen Zahlungs
mittel.

Anmelde- und Anbietungspflicht für Geldfordenmgen

§4
(1) Personen, juristische Personen und Personenver

einigungen mit Wohnsitz, Sitz oder ständigem Aufent
halt in der Deutschen Demokratischen Republik sind 
verpflichtet, alle Geldforderungen — ohne Rücksicht auf 
deren Fälligkeit — gegen Personen, juristische Personen 
und Personenvereinigungen mit Wohnsitz, Sitz bzw. 
ständigem Aufenthalt in Westdeutschland sowie gegen 
Personen, juristische Personen und Personenvereini
gungen mit Wohnsitz, Sitz bzw. ständigem Aufenthalt 
in Westberlin anzumelden und zum Ankauf anzubieten. 
Die Anmeldung und Anbietung hat bei der für den 
Wohnsitz, Sitz oder ständigen Aufenthalt örtlich zu
ständigen Filiale der Deutschen Notenbank bzw. dem 
von ihr beauftragten Kreditinstitut zu erfolgen.

(2) -Zu den im Abs. 1 genannten Geldforderungen 
gehören:

Guthaben auf Konten aller Art,
Lohn-, Gehalts-, Pensions- und Rentenforderungen 
sowie Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit, 
Ansprüche aus Geschenken, Erbschaften und ande
ren Zuwendungen,
Schecks, Wechsel und Wertpapiere aller Art,
Da rieh ns-, Hypotheken-, Kredit- und Zinsforde
rungen,
Miet-, Pacht-, Unterhalts- und andere Forderungen.

(3) Der Anmelde- und Anbietungspflicht nach Abs. 1 
unterliegen auch die aus Arbeitsrechtsverhältnissen 
und f red beruflicher Tätigkeit in Westdeutschland und 
aus Arbeitsrechtsverhältnissen und freiberuflicher 
Tätigkeit in Westberlin entstandenen Geldforderungen.

(4) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehende 
und bisher noch nicht angemeldete Geldforderungen 
sind bis zum 31. Oktober 1961 bei dem im Abs. 1 ge
nannten Kreditinstitut anzumelden und anzubieten. Die 
sich künftig ergebenden Geldforderungen sind inner
halb von 8 Tagen nach Entstehen anzumelden und an
zubieten.

(5) Die Anmeldung und Anbietung der Geldforderun
gen bei dem im Abs. 1 genannten Kreditinstitut be
deutet keine Übertragung der Forderungen auf dieses 
Kreditinstitut.

Schlußbestimmungen

§5
S

Die ausländischen diplomatischen, konsularischen 
und Außenhandelsvertreter sowie das gesamte Perso
nal der diplomatischen, konsularischen und Außenhan
delsvertretungen in der Deutschen Demokratischen 
Republik sind, soweit sie die Staatsangehörigkeit des 
Entsendestaates besitzen, von der Verordnung ausge
nommen.

§ 6

Der Minister der Finanzen kann Veränderungen für 
den Geltungsbereich dieser Verordnung festlegen. Er 
erläßt Durchführungsbestimmungen und Anweisungen.

f

§ 7

(1) Wer vorsätzlich unberechtigt im Verkehr mit 
Westdeutschland oder im Verkehr mit Westberlin DM- 
DN oder DM-West einschließlich der auf diese Währun
gen ausgestellten Zahlungsmittel und Wertpapiere oder 
ausländische Zahlungsmittel und Wertpapiere über die 
Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik 
aus- oder einführt, entgegen den Bestimmungen dieser 
Verordnung den Grenzkontrollorganen nicht vorweist, 
nicht anmeldet oder nicht zum Kauf anbietet, wird mit 
Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen 
bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Ist die Tat vorsätzlich begangen, so ist in Fällen 
von erheblicher gesellschaftlicher Gefährdung auf 
Zuchthaus zu erkennen.

Elin derartiger Fäll liegt insbesondere dann vor, wenn
1. die Planung des Geldumlaufs oder die Valutapla

nung empfindlich gestört worden oder eine derartige 
Störung zu erwarten ist;

2. der Täter wegen einer vorsätzlich begangenen straf
baren Handlung auf dem Gebiet des Geldverkehrs 
bereits mit einer Freiheitsstrafe bestraft und die 
Strafe noch nicht getilgt worden ist.

(4) Wurde die Tat fahrlässig begangen, so ist auf Ge
fängnis bis zu einem Jahr oder Geldstrafe zu erkennen-


